
ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz(GEG) vom 1 

16. Okbber2023

Gültig bis: 21.09.2035

Gebäude

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil 2

Baujahr Gebäude

Baujahr Wärmeezeuger

Gebäudenutzfläche

wesentliche Energieträger für Heizung 3 Erdgas E

Wesentliche Energieträger für Warmwass. Erdgas E

Emeuerbare Energien 3

Art der Lüftung 3

für Wohngebäude

Registriemummer: Nl-2025-005970419 I

Veru/endung:

tr Kühlung aus Strom

! Kühlung aus Wärme

Nächstes Fälligkeitsdatum der lnspektion

E Modernisierung

(Anderung / Er\,\€iterung)

! Sonstiges (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des EneEiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Ausu€rtung des Energieveörauchs ermittelt uerden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenut läche nach dem

GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichsu/erte sollen überschlägige Ver
gleiche ermöglichen (Erläuterungen - siehe Soite 5). Teil des Energieausu€ises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

E Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Eneryiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausueis). Die Ergebnisse sind

auf Selte 2 dargestellt. Zusätzliche lnformationen zum Verbrauch sind freiwillig.

f Der Energieausrareis wurde auf der Grundlage von Ausurertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausu,eis). Die Ergeb-

nisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf /erbrauch durch f Eigentumer E Aussteller

( Oem Energieaus\^/eis sind zusätzliche lnformationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Venlrendung des Energieausweases

Energieausweise dienen ausschließlich der lnformation. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben

bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermoglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) Unterschrifi des Ausstellers

Art der Kühlung 3

lnspektionspflichtige Klimaanlagen s

Anlass der Ausstellung des

Energieausvleises

MrcoVranelo
GeMudeerErgieber#r im HanÖ,Erk

Vorden Grashößn 51

38162 Cremlingen - Schandelah

Fensterlüftung

E Schachtlüftung

E Passive Kühlung

C Gelieferte Kälte

U Neubau

f, Vermietung /Verkauf

/\\/ Itt Q1c

Datum des angeurendeten GEG, gegebenenfalls des angaßendeten Anderungsgesetres zum GEG

rx.n im Falle des § 79 AbsaE 2 Satr 2 GEG einzut'agen
MeMactErEaben rtglich
bei WänrEretzen Baujafr der Ubergabestalion
l(imaarilagen oder kontinierte Lünungs- trld l(imanlagen im Sinne des § 74 GEG

Zwdhmilienhaus

Am Zehnttor 4a

38321 Denkte

Ganzes Gebäude

2000

2021

02

230,0 m2 ! nach § 82 GEG aus der Wohnfläche ermittelt

Art:

Anzahl: 0

Hott0enrcth Soft{aß AG, HS Vsrbmuch§p.s il.'1.2

Ausstellungsdatum 22.09.2025

Anzahl der Wohnungen

D:iEA

t

{i

tr Lti'ftungsanlage mit Wärmeruckga/vinnung

E Lüfrungsanlage ohne Wärmeruckgeryinnung



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz(GEG) vom 1 

16. Oktober2023

Bercchneter Energiebedarf des Get äudes

Energiebedarf

für Wohngebäude

Registriemummer: Nl-2025-005970419 2

Trelbhausgasemissionen kg COr-Aquivalent /(m''a)

Anforüerunoen oomlS GEG 2

Prirgreneroiebedaf

lslwert kwh(rf a) Anforderungsarert

Eneroetische Oualität der Gebäudemlle lt'
lslwert W(rn'.n Anfordeffigffirt

SornErlicher WärlEsctrrtr (bei Neubau)

c D E F

100 125 150 175 200 2i25 >250

Für Ensr[ieb.dlrf3berEhnunoen yeilendstas Vo]flhlon
E Verfahren nach DIN V'18599

E RegdüE nach § 31 GEG ("Modellgebäudewrfahren")

E Vereinfachungen nach § 50 Absatr 4 GEG

Verg leichswerte Endene.rgie a

{ffi.,| ",1.o,.l i.l,,f ..

re, ,.*

Anteil EElo

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das GEG lässtfürdie Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
Verfahren zu, die im Einzelfallzu unterschiedlichen Ergebnissen führen
können. lnsbesondereu,egen standardisierter Randbedingungen erlau-
ben die angegebenenWerte keine Rückschlüsseauf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Dieausgs,viesenen Bedarfsu€rtederSkalasind spe.
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenut läche
(AN), die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäu...

I

75

I

50250

-
k\ /ru(rlf .a)

W(rIP K)

E eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pfl ichtangabe in I m mobi I ienanzeigen]

Angaben zur Nutzung emeuerüarer Energien
NutzungemauerülrerEneryien3 ! firHeizung ! f"urwarmwasser

! Nutrung zur E lllllung der 65%€Efiegel gemäß § 7l Absrtz I in
Veöindung mit Ab3ats 2 oder 3 GEG

D Erlillluq der 65%-EE-Regel dwch pauschale ErliJhngsoptionen
nach § 7l Absatr 1,3,.1 üd 5 in Verbindung nit § 7'lb tis h GEG3

E Haudrbergabestation (WänrEnetr) (§ 71b)
E WärrEFrrpe (§ 71c)
E SroßdirekheizuE (§ 71d)
E Solarüprniscte Ar{age (§ 71e)
E Heizrgsarlage fik Biorftasse oder Wasserstofi/{erivate (§ 71f,9)
E Wänrppunpen-l-lybridheiamg (§ 71 h)
I Solarüpmie-Hybridheizug (§ 71h)
! Dezenfale, elekfische Wamsseöereitung (§ 71 Absatr 5)

! Ertullung
Eirzelfall

der 65%-EE-Regel al.Jf Grundlage einer Berechnung im
nach § 71 Absatr 2 GEG Anteil wä.- Anteil EE6 Anteil EE6

mbereit-- der Einzel- aller
stellung 5 iniage Äniagen'

Summe I %

tr NuEmg bei Magen, für die die 65%-EE-Re9el nicht gilts
Art dor gmeuorüarln Enetgie

%

E ureitere Einffige und Erläuterungen in der Anlage
SummB

1 §etp Fußnote I aufSeite 1 des Energieausureises2 ilr b€i Neubau sorüe bei Modenisieog im Fall § 80 Abs€tr 2 GEG3 MeMadmenaru möglicha EFH: Einfanilierhaus, MFH: MehrfanilierfEuss Anteil der Einzeladage an ds WärrEb€reitstellmg aller Magen6 Anteil EE an der WärrEbereitstellung der Eirzelanlage/aller Anlagen

,...^$"';,."s-

Art der emeuoöaren Energio

%

%

Hoflgenroth Softf,a@ AG, HS Veörauchspas 4.4.2

7 nw bei einem gerrEinsafiEn NactMßis rit rEhreren Adagm8 SunrrE einscttießictl gegebenenfalls $/eiteref EinHge in der Magee Ar{agen, die w dem 1. Januar 2024 rum Zs€ck ds inbeüiebrlahnp in
einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt wden sind oder einer über-

- gangslegelung unterfallen, gen6ß Beredaamg im Einzelfall
10 Anteil EE an der WärrEbereitstellwE oder dem WärrEJKälteenergiebed..



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz(GEG) vom 1 16.Okbber2023

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes

Energieverbrauch

-

bis

für Wohngebäude

Registriemummer: N1-2025-005970419 3

Treibhausgcemisslonen 30,3 kg Cor-Aquiyalent /(m..a)

J
-

Endenergieyerbrauch die§es Gebäudes

1ß,2 kttYU(m:'a)

E F

175 2252@
I

(x)

C
I

7550250

I
125 150 >zil

126,2 kWh/(m'?'a)

138,8 ktlVh/(m''a)

Pri märenergieverbrauch dieses Gebäudes

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pflichtangabe in lmmobilienanzeigen]

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser

Zeitraum Primär- Energie.
verbrauch

tkwhl
Energieträger 2 energie-

Anteil
Warmwasser

lkwhl

Anteil
Heizung

lkwhl

Klima-
faktorvon

faktor-

01.o1 2021 1.12

E weitere Einträge in Anlage

Vergleichswerte Endenergie 3

I&:clDlel
0 25 50 75 100 125 150

'

F I
Die modellhaft ermittelten Vergleichsv\erte beziehen

sich auf Gebäude, in denen Wärme für Heizung und

Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt

wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder Nahwärme

beheiaen Gebäudes verglichen u€rden, ist zu beachten,

dass hier normalerrr€ise ein um 15 bis 30 % geringerer

Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit
Kesselheizung zu erwarten ist.

Erläuterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs isl durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezilische Werte pro Quadratmeter
Gebäudenutzfläche (AJ nach dem GEG, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines
Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändemden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 siehe Fußnote 'l aut Seite I des En€rgieaus$/eises
2 gegebenenfalls auch Lsstardsusctiäge, WanfirEsser- oder KüIpausdEle in kwh
3 EFH: Einfanilierhaus, MFH: Mehrfadlierhaus

175 200 225 >250

_."-$"$"}"s-

Erdgas E 1,1031.12.2023 79359 1 3800 65559

Hottgenrolh Softwaro AG, HS VeöGuchspas 4.4.2

A+ A B



ENERGIEAUSWEIS
-

-

gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz(GEG) vom 1 
16. Okbber2023

für Wohngebäude

Registriemummer: Nl-2025-005970419 4Empfiehlungen des Ausstelles

Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieefüzienz sind X mögtich E nicht meElich

Nr.

2

3

Empfohlene modemisicrungsmaßnahmen

E \ eitere Einträge im Anhang

Bau- oder
Anlagenteile

Maßnahmenbeschreibung in

einzelnen Schritten

empfohlen

als
Einzel-
maß-

nahme

inZu-
sammen-
hang mit
größerer
Moderni-
sierunq

XAußenwände Außendämmung 12 cm WLG 040

Fenster Wärmeschutzverglasung X

Warmwasser-

Bereitung

Solare Brauchwarmwasserbereitung X

(freiwillige Angaben)

geschätäe
Amortisa-
tionszeit

geschätzte Kosten
pro eingesparte
Kilowattstunde

Endenergie

Hinweis: Modemisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der lnformation.

Sie sind kurz gefasste Hin\r€ise und kein Ersatz für eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen

sind erhältlich bei/unter:

Mirco Vianello, Gebäudeenergieberater im Handu€rk
Vor den Grashöfen 51, 38162 Crernlingen - Schandelah

-
-

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

1 siehe Fußnote 'l ad Seite I des Energieausreises

Hottgenroth Software AG, HS VeöGuchspas,(.4.2

1

tr



ENERGIEAUSWEIS
gemäß den §§ 79 ff. Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16. Oktober2023

Er!äuterungen

für Wohngebäude

schaler Erfüllungsoption ausgewiesen v\€rden. Für Bestandsanlagen, auf
die §§ 71 ff. nicht anzu\,enden sind oder für die Übergangsregelungen
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i - § 71m GEG oder sonstigeAusnahmen
gelten, können die zur Wärmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren

Energieträger aufgeführt und kann jeu,eils der prozentuale Anteil an der

Wärmebereitstellung des Gebäudes ausgewiesen \,\,erden.

Endeneruieveörauch - Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der Ab-

rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver-

ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.

Dabei \/\,erden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes

und nicht der einzelnen Wohneanheiten zugrunde gelegt. Der erfasste

Energieverbrauch für die Heizung wrd anhand der konkreten Örtlichen

Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschland\r€i-

ten MitteluErt umgerechnet. So führt beispiels\ reise ein hoher Verbrauch

in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung

des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hin\r,eise auf die energeti-

sche Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss auf den kÜnftig zu

erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht m€lich; insbesondere kÖnnen

die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, \,eil sie

von der Lage der Wohneinheiten im Gebäude, von der jsrveiligen Nutzung

und dem individuellen Verhalten der Ba,vohner abhängen.

lm Fall längerer Leerstände wird hierfÜr ein pauschaler Zuschlag rechne
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. lm lnteresse

der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betrie-

benen Warmwasseranlagen der typasche Verbrauch über eine Pauschale

berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von evenluell vorhandenen

Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwie'\ eit die genannten Pauschalen

in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle,Verbrauchserfassung'
zu entnehmen.

Primärenemieverbrauch - Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten

Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wtrd er mithilfe

von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jev\€ils einge
setzten Energieträger berücksichtigen.

Treibhausoasemissionen - Seite 2 und 3

Oie mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch ver-

bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalen-

te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

michtanoaben für lmmobilienanzeloen - Seite 2 und 3

Nach dem GEG besteht die Pflicht, in lmmobilienanzeigen die in § 87

Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen

Angaben sind dem Energieausu€is zu entnehmen, je nach Aus\€isart
der Seite 2 oder 3.

verqleichswerte - Seite 2 und 3

Die Vergleichsu€rte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte Wer-

te und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte die-

ses Gebäudes mit den Vergleichs\rrerten anderer Gebäude sein. Es sind

Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte fÜr die einzelnen

Vergleichskategorien liegen.

5

Anoabe Gebäudeteil - Seite I
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen

als Wohnzwecken genutzt v€rden, ist die Ausstellung des Energie-

aus!\€ises gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu

beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im

Einzelnen § 1oo GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe

"Gebäudeteil' deutlich gemacht.

Emeueöare Eneroien - Seite 1

Hier wird darüber informiert, v\DfÜr und in welcher Art erneuerbare

Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur

Nutzung erneuerbarer Energien) dazu ureitere Angaben.

Eneroiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergaebedarf

und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechne

risch ermittelt. Die angegebenen Werte ur€rden auf der Grundlage der

Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von

standardisierten Randbedingungen (2.8. standardisierte Klimadaten,

deflniertes Nutzerverhalten, standardisierte lnnentemperatur und innere

Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität

des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage

beurteilen. lnsbesondere \,\,egen der standardisierten Randbedingungen

erlauben die angegebenen Werte keine RückschlÜsse auf den tatsächli-

chen Energieverbrauch.

Primäreneroiebedarf - Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er

berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren

auch die sogenannte ,,Vorkette" (Erkundung, Gewtnnung, Verteilung'

Umwandlung) der ieweils eingesetzten Energieträger (z B. HeizÖ|, Gas,

Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen

geringen Bedarf und damit eine hohe Energieefüzienz sorie eine die

Ressourcen und die Umv\,elt schonende Energienutzung.

Enem€tische Oualitä der @bäudehülle -Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfas-

sungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt die

durchschnittliche energetische Oualität aller wärmeÜbertragenden Um-

fassungsflächen (Außenv\ände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes.

Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außer-

dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen

Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes.

Endeneroiebedarf - Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, iähr-
lich benötigte Energiemenge für Heizung, LÜftung und Warmwasserberei-

tung an. Er wrd unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-

gen errechnet und ist ein lndikator für die Energieeffizienz eines Gebäudes

und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge

die dem Gebäude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen

und unter Berücksichtigung der Energieverluste zugeführt werden muss,

damit die standardisierte lnnentemperatur, der Warmwasserbedarf und

die notwendige Lüftung sichergestellt Y\rerden kÖnnen. Ein kleiner Wert

signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energieetfizienz.

Anoaben zur Nutzuno emeueöarer Enemien zur Erfülluno

der 65%-EE-Reoel - Seite 2

§ 71 Absatz l GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zv,eck der

lnbetriebnahme in einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden'

grundsätzlach zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarern Energien betne-

ben \€rden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdrÜcklich nur fÜr neu eingebaute

oder aufgestellte Heizungen und Überdies nach Maßgabe eines Systems

von Übergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. ln dem Feld "Angaben zur

Nutzung erneuerbarer Energien" kann fürAnlagen, die den §§ 71 ff. GEG

bereits unterfallen, die Erfüllung per Nach\r/eis im Einzelfall oder per pau-

1 siehe Fufylote 1 aufseite 1 des Energieausweises

Holtoenrclh Sohtar€ AG, HS VeöGuchspa$ 4.a.2


